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JagdG NÖ 1974 §132 Abs11;

JagdRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 90/10/0069

Rechtssatz

Die Jagdbeiräte (Bezirskjagdbeirat und Landesjagdbeirat) haben weder die Eigenschaft eines Amtssachverständigen iSd

§ 52 Abs 1 AVG noch die eines nichtamtlichen Sachverständigen iSd § 52 Abs 2 AVG (Hinweis E 22.5.1979, 3191/78).

Schon daraus folgt, daß die als "Gutachten" bezeichnete Abgabe einer Äußerung durch den Obmannstellvertreter des

Bezirksjagdbeirates (Hinweis § 132 Abs 10 und 11 NÖ JagdG 1974), die, da sie ausdrücklich als "Gutachten" des

Vertreters des Bezirksjagdbeirates bezeichnet wurde, dem Bezirksjagdbeirat zuzurechnen sein sollte, kein

Sachverständigengutachten darstellt. Die belangte Behörde wäre unter den Voraussetzungen des § 52 Abs 2 AVG

berechtigt gewesen, den Obmannstellvertreter des Bezirksjagdbeirates (ebenso wie jedes andere Mitglied, auch des

Landesjagdbeirates) zur nichtamtlichen Sachverständigen zu bestellen und zu beeiden (Hinweis E 22.5.1979, 3191/78).
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